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Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1325/18 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung OSO vom 12.06.2018 zum TOP 5.3 - Bilanz Frühjahrsputz 

2018 - hier: Reinigung öffentlicher Parkplätze/ Reinigungsintervalle 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Im Sinne der Beantwortung der Drucksache 1132/18 wird um Darlegung der Erfahrungen aus der 

Reinigung der öffentlichen Parkplätze, die der Landeshauptstadt Erfurt gehören, und die 

entsprechenden Reinigungsintervalle gebeten. 

 

 

Dem Tiefbau- und Verkehrsamtes obliegt gegenwärtig die Zuständigkeit auf 30 öffentlichen 

Parkplätzen eine turnusmäßige Reinigung durchzuführen (in Abhängigkeit der Nutzung, Lage 

und zu erwartenden Verschmutzung). 

Die Reinigung wird sodann vom beauftragten Dritten, die SWE Stadtwirtschaft GmbH, auf der 

Basis der übergebenen Daten zu den Parkplätzen (sowie entsprechenden Kartenauszügen), 

viermal bis zwölfmal im Jahr durchgeführt.  

In Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen und den damit verbundenen Vegetations-

perioden sowie der vorgegebenen Reinigungshäufigkeit ist durch den beauftragten Dritten die 

Reinigung selbständig und ordnungsgemäß auszuführen. Die Reinigungspflicht umfasst alle 

Bestandteile des Parkplatzes, insbesondere die Fahrspuren, Stellplätze, die dazugehörigen Zu- 

und Abgänge als auch unbefestigte Seitenstreifen. Außerdem sind diverse Flächen, welche mit 

zur Abgrenzung dienen (Standorte von Pollern bzw. Bügeln), zu reinigen. 

 

Die Reinigung der öffentlichen Parkplätze ist ein Bestandteil der Sonderleistung zur Reinigung, 

welche zu 100% aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Dies ist ein Teil der 

Beschlussfassung zur Überarbeitung der Straßenreinigungs- und -gebührensatzung im Jahr 2019. 

Unter Einbeziehung der Nutzung, Lage und zu erwartenden Verschmutzung sowie unter 

Berücksichtigung der haushalterischen Belange sieht das Tiefbau- und Verkehrsamt derzeit 

keinen Anlass für erhebliche Veränderungen in der turnusmäßigen Reinigung der Parkplätze. 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Reintjes 
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